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Beschlussvorlage Fürstenau
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Datum Gremium Zuständigkeit
30.11.2021 Verwaltungsausschuss Vorberatung
14.12.2021 Stadtrat Entscheidung

Temporäre Sperrung der Großen Straße

Der Rat der Stadt Fürstenau hat in seiner Sitzung am 12.10.2021 (St/StR/03/21, Punkt Ö 9, S.
3) folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Große Straße soll temporär gesperrt werden.
(einstimmig beschlossen; 19 Ja-Stimmen)

2. Die temporäre Sperrung soll zunächst von Ostern bis Oktober sowie an den
Adventswochenenden Samstag von 14:00 bis Sonntag 01:00 Uhr und Sonntag von 14:00
bis 21:00 Uhr erfolgen.
(mehrheitlich beschlossen; 12 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen)

3. Gesperrt werden soll nur die Große Straße.
(einstimmig beschlossen; 19 Ja-Stimmen)

4. Die Sperrung der Großen Straße soll durch eine automatisierte, versenkbare Pollerlösung
sichergestellt werden.
(einstimmig beschlossen; 19 Ja-Stimmen)

Die Werbegemeinschaft Fürstenau e.V. bittet in einem offenen Brief an die Stadtratsfraktion
SPD/FDP/Bündnis 90/Die Grünen und CDU-Fraktion den Rat, die o.g. beschlossenen
Maßnahmen, insbesondere die Sperrungen der Großen Straße an den Adventswochenenden
dieses Jahres sowie die vorgesehenen Wochenendsperrungen von Ostern bis Oktober im
kommenden Jahr zu überdenken. Der Brief ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.

Der Brief wurden den Stadtratsfraktionen am 17.11.2021 vorab zur Stellungnahme übersandt.

Auch aus Sicht der Verwaltung sollte von einer temporären Sperrung der Großen Straße in
diesem Jahr an den Adventswochenenden abgesehen und im kommenden Jahr zusammen mit
der Werbegemeinschaft ein Gesamtkonzept hierfür entwickelt werden.
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Beschlussvorschlag:

Der Beschluss des Stadtrates vom 12.10.2021 zu Nr. 2 „Die temporäre Sperrung soll
zunächst an den Adventswochenenden 2021 sowie von Ostern bis Oktober 2022
Samstag von 14:00 bis Sonntag 01:00 Uhr und Sonntag von 14:00 bis 21:00 Uhr erfolgen“
wird aufgehoben.

Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit der Werbegemeinschaft ein Gesamtkonzept zu
entwickeln und dieses in einer der nächsten Ausschusssitzungen des Ausschusses für
Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitales vorzustellen.
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